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Benutzbar sind: - NWB-Textausgabe Wichtige Steuergesetze 

- Alle in der Vorlesung verteilten Skripte 

     - Taschenrechner 

Bitte nicht mit Bleistift oder roter Tinte schreiben! 

Die Klausur umfasst 6 Aufgaben mit Unteraufgaben. Bitte schreiben Sie Ihre Lösungen direkt 
in das Aufgabenheft und versehen Sie jede Seite oben rechts mit Ihrer Matrikel-Nr.! 
 
Wichtig 
• Sie bestätigen durch Ihre Unterschrift auf der Teilnehmerliste, daß Sie sich über die Vorschriften der Prüfungsordnung, 

die Teilnahme an Klausurprüfungen betreffend, informiert haben. 
• Ferner haben Sie zur Kenntnis genommen, daß Sie für die ordnungsgemäße Abgabe der Klausur vor Verlassen des 

Prüfungsraumes  selbst  verantwortlich  sind. Dazu gehört, daß Sie auf Ihrem Platz bleiben, bis alle Klausuren einge-
sammelt sind, und den Prüfungsraum  nicht  verlassen, bevor die Klausuren gezählt und die Vollständigkeit festgestellt 
ist. 

• Bitte lassen Sie ausreichend Korrekturrand, und schreiben Sie nicht mit Bleistift oder roter Tinte. 
 
Beachten Sie bitte folgendes im Falle einer  Erkrankung  während der Klausur: 
q Informieren  Sie die Aufsicht unverzüglich. 
q Geben Sie die Klausur und alle Prüfungsblätter ab und achten Sie darauf, daß die  Abgabe  in der Anwesenheitsliste 

vermerkt wird. 
q Falls Sie  Hilfe   benötigen, wenden Sie sich an die Aufsicht. 
q Gehen Sie unmittelbar zum Arzt und reichen Sie innerhalb von drei Arbeitstagen ein Attest, das Ihnen die 

Prüfungsunfähigkeit  bescheinigt, beim Prüfungsamt ein. 
q Bei  wiederholter Erkrankung  im Rahmen der Diplomvorprüfung ist ein amtsärztliches Attest erforderlich, das die 

Prüfungsunfähigkeit bescheinigt: 
⇒ Lassen Sie sich von der Aufsicht oder im Prüfungsamt ein  Aufforderungsformular  zur Vorstellung beim 

Amtsarzt  geben. 
⇒ Suchen Sie den  Amtsarzt  am selben Tag oder dem nächsten Arbeitstag auf. 
⇒ Reichen Sie das  Attest  innerhalb von drei Arbeitstagen beim Prüfungsamt ein. 

________________________________________________________________________ 
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(nicht vom Bearbeiter auszufüllen) 
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1. Kleine Fragen 
 

(a) Was bedeuten in der StUB die Signaturen 
                       
- HB .......:  ..................................................................................... 
 
- HM ......:  ..................................................................................... 
 

(b) Wie ist der steuerliche Instanzenzug aufgebaut: 
                    
.......................................................................................................................................... 

(c) Welche Versicherungen werden unter dem Begriff „Sozialversicherung“ 
zusammengefasst? 
 
.................................................             ............................................. 
 
.................................................             .............................................. 

(d) Definieren Sie die Bedeutung (Angabe der Fundstelle langt) von 
 
a. außergewöhnliche Belastung: ................................................ 
 
b. außerordentliche Einkünfte: ................................................... 

(e) Warum könnte es „ins Auge gehen“, wenn man sich besonders trickreiche 
Rechtskonstruktionen einfallen lässt, um Steuern zu sparen? (Angabe der Fundstelle) 
 
................................................. 

(f) Geben Sie die Fundstelle(n) für das Steuerstrafrecht an: .................................... 
 

(g) Was ist der Unterschied zwischen  
                        
- Richtlinie ...................................................................................................... 
 
- Erlaß : ........................................................................................................... 

(h) Nennen Sie die drei wichtigsten (ergiebigsten) körperschaftsteuerpflichtigen 
Rechtsformen: 
............................................................................................................................... 

(i) Was bedeuten die folgenden Abkürzungen bzw. Begriffe: 
 
AO Abgabenordnung 
DBA Doppelbesteuerungsabkommen 
StBGebVO Steuerberater-Gebühren-Verordnung 
AfA Absetzung für Abnutzung 
OFD Oberfinanzdirektion 
BStBl Bundessteuerblatt 
EStR Einkommensteuerrichtlinie 
EStDV Einkommensteuerdurchführungsverordnung 
BFH Bundesfinanzhof 
OTC Over the counter - Tafelgeschäft 
Juris Wirtschaftsdatenbank für Recht, kommerziell 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

11 

Handbibliothek 

Handmagazin 

Krankenversicherung Pflegeversicherung 

Rentenversicherung Arbeitslosenversicherung 

§§ 33 ff. EStG 

§§ 34 ff. EStG 

         § 42 AO 

§§ 369 ff. AO 

Durchführungsbestimmung  für ein bestimmtes Problem 

      AG, GmbH, Genossenschaft 

Finanzgericht - Bundesfinanzhof 

Durchführungsbestimmungen für ein ganzes Gesetz 
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2. Mittlere Fragen (1) 
 

(I) Suche nach Rechtsquellen zur Klärung, ob bestimmte Ausgaben 
Werbungskosten sind 

 
Ein Steuerpflichtiger möchte präzise klären, ob er bestimmte Ausgaben, die er während eines 
Jahres als Arbeitnehmer gehabt hat, als Werbungskosten geltend machen kann.  
 
Welche Quellen wird er in welcher Reihenfolge zu Rate ziehen (da verschiedene Reihen-
folgen denkbar sind, langt die Nennung einer Reihenfolge, es sind aber nicht alle Reihen-
folgen richtig bzw. zweckmäßig)? 
 
 Quelle 
1. EStG + EStDV 

2. EStG-Kommentar 

3. LStR (EStR) 

4. Steuererlasse 

5. Urteile 

 
 

(II) Höchststeuersätze in der Einkommensteuer 
 
Füllen Sie folgende Tabelle aus: 
 

                      EStG 

Höchststeuersatz in % Zu versteuerndes Einkommen, ab 
dem der Höchststeuersatz (als 
Grenzsteuersatz) zu zahlen ist 
(Grundtabelle) in DM 

Tarif 2001/2002  § 32a              48,5             %                 107.568                       DM 

Tarif 2003/2004 § 52 (41)2.              47,0             %                 102.276                       DM 

Tarif ab 2005     § 52 (41)3.              42,0             %                 102.000                       DM 
 

(III)  Einkommensteuer und Schenkungssteuer 
 
Ein reicher Mann wird Großvater. Weil er nicht möchte, dass die Erbschaftsteuer seinen 
Reichtum auffrisst, beabsichtigt er, seinem gerade geborenen (und selbständig steuer-
pflichtigen) Enkel so viel Geld zu schenken, dass die daraus folgende Kapitalmarktverzinsung 
in Höhe von 5,5% gerade noch einkommensteuerfrei ist (Sonderausgaben- und Werbungs-
kostenpauschalen sind nicht zu berücksichtigen, wohl aber der Sparerfreibetrag). 

                     14.093 + 3.000 = 17.093 DM sind an Einkommen steuerfrei ⇒ .
,

100
17093 DM

5 5
⋅  

  
a. Wie hoch ist der Betrag, den er seinem Enkel schenken müsste: .............................DM 

 
b. Der Freibetrag bei der Schenkungssteuer ist aber kleiner, nämlich: .........................DM 

5 

6 

1 

1 

   = 310.782 

   100.000 

§ 16 ErbStG 
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3. Mittlere Fragen (2) 
 

(I) Progressionsvorbehalt 
 
Geben Sie für die in der folgenden Tabelle genannten Fälle die von einem Alleinstehenden zu 
zahlenden Steuern an 
 

- in der Spalte B: ohne die dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte 
- in der Spalte D: unter Berücksichtigung der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden 

Einkünfte 
 

zu 
versteuerndes 
Einkommen 

zu zahlende Steuern, 
Fall B 

zusätzliche Einkünfte, 
die dem 
Progressionsvorbehalt 
unterliegen 

zu zahlende Steuern, 
Fall D 

A B C D 
DM 0   ……………………DM DM 40.000,- ……………………DM 

DM 60.000 ……………………DM DM 40.000,- ……………………DM 

DM 120.000 ……………………DM DM 40.000,- ……………………DM 
 

(II) Begriffe 
 
Nennen Sie denjenigen handelsrechtlichen bzw. betriebswirtschaftlichen Begriff, der dem 
folgenden einkommensteuerrechtlichen Begriff am nächsten kommt: 

Werbungskosten Aufwand 

Einkünfte Gewinne 

negative Einkünfte Verluste 

Betriebseinnahmen Erträge 

Einnahmen Erträge 

Vermögensübersicht Bilanz, Jahresabschluss 

Betriebsausgaben Aufwand 

Betriebsvermögen Eigenkapital 

AfA Abschreibung (planmäßige) 

Betriebsvermögensvergleich Gewinnermittlung 

Einnahmenüberschuss- 
rechnung Gewinn- und Verlustrechnung 

6 

11 

0 

13 025 

38 901 

0 

17 563 

43 725 
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4. Mittlere Fragen (3) 
 

(I) Rendite eines Zero Bonds (Zinsdifferenzpapier) 
 
Ein Zero Bond ist am 1.1.95 zu einem Emissionskurs von DM 51 ausgegeben worden und 
wird am 31.12.04 mit DM 100 getilgt.  
 
Geben Sie die (Emissions-)Rendite an (vor Steuern, in Prozent, zwei Stellen nach dem 
Komma): 
 
                           .......................% 
 

(II) Renditen nach Steuern 
 
Ein alleinstehender Steuerpflichtiger (mit ausgeschöpftem Sparer-Freibetrag) kauft eine DM 
Auslandsanleihe der Korean Developmentbank und zwar 

- DM 100.000 nominal, 
- zu pari (also Kurs gleich 100%), 
- mit einem Nominalzinssatz von 6%, 
- (An- und Verkaufskosten sowie Depotgebühren sind zu vernachlässigen). 

Der Steuerpflichtige hat einen Grenzsteuersatz von 45%. 
 
Geben Sie für dieses Geschäft an die Rendite nach Steuern in % (eine Stelle nach dem 
Komma) 
 

a. auf Grundlage der gegebenen Informationen: .......................% 
 

b. unter Berücksichtigung der weiteren Information, dass Zinseinkünfte aus Korea (und 
Zinseinkünfte einer koreanischen DM-Anleihe gehören dazu) einer fiktiven 
Quellensteuer von 20% unterliegen: 
                   
                                                                             .....................% 
 

(III) Unendliche Rente 
 
Wir betrachten ein Immobilien-Abschreibungsvolumen von DM 100.000 und wollen den 
Barwert bzw. den Kapitalwert der Abschreibungen nach § 7 Abs. 4 Ziff. 2a EStG berechnen. 
Wir verwenden einen Kapitalisierungszinssatz von 6% und unterstellen Nachschüssigkeit der 
Abschreibungsreihe. 
Füllen Sie folgende Tabelle aus: 
 

a. Barwert bei exakter Berechnung 
(mit Excel oder mit der Rentenbarwertformel): 31.524     DM 

b. Barwert, wenn man unterstellt, daß die Abschreibungsreihe  
ewig dauert (mit der Formel für eine unendliche Rente): 33.333     DM 

 
 
 
 
 

2 

2 

2 

1 

2 

6,97 

Verzinsung über 10 Jahre 

100 = 51 · t10     ,1 0
100

t 1 069653
51

= =

     3,3 

  6.000 
 - 45 % - 2.700 
 + 20 % + 1.200 
  4.500 

2.000 DM Abschreibung pro Jahr, 50 Jahre lang 

...
, , , ,

1 1 1 12000 2000 2000 2000
2 49 50106 106 106 106

⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅  

 1) 

 2) 

1)        
,

. ,
,

,

11
501062000

31523721106 1
106

−

⋅ =
−

   2)  . ,
,

,

2000 1
33333 331106 1

106

⋅ =
−

   

4,5 
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5. Gewerbesteuer 
 
Eine Kommanditgesellschaft ist dabei, ihren Jahresabschluss zum 31.12.00 aufzustellen. Nach 
dem alle Abschlussbuchungen gemacht worden sind, ergibt sich ein Gewinn vor Ertragsteuern 
von DM 400.000. 
Nunmehr ist noch die Rückstellung für die zu zahlende Gewerbeertragsteuer zu berechnen 
(und zu buchen). 
 
Gemäß § 7 des GewStG ist der Gewerbeertrag gleich dem (o.g.) Gewinn, 

- vermehrt um die in § 8 genannten Hinzurechnungen, 
- und vermindert um die in § 9 genannten Kürzungen. 

 
Im betrachteten Fall kommen keine Kürzungen in Betracht, wohl aber die folgende 
Hinzurechnung:  
 

Die Hälfte der im Jahr 2000 gezahlten Dauerschuldzinsen (siehe § 8 Ziff. 1 GewStG).  
 
Die in 2000 gezahlten Dauerschuldzinsen ergeben sich aus der Buchhaltung mit einem Betrag 
von DM 400.000. Der Gewerbeertrag beträgt also zunächst einmal DM 600.000. Davon ist 
noch die zu zahlende Gewerbeertragsteuer abzusetzen (die Gewerbeertragsteuer ist Aufwand: 
sie mindert also ihre eigene Bemessungsgrundlage). 
 
Die Steuermesszahl beträgt (etwas vereinfacht) 5% des Gewerbeertrags (nach Abzug der 
Gewerbeertragsteuer).  
 
Die (hebeberechtigte) Gemeinde hat einen Hebesatz von 400% (=ungefährer Durchschnitt 
über alle deutschen Gemeinden).  
 
Wir sehen davon ab, dass der Gewerbeertrag bei natürlichen Personen um einen Freibetrag 
von DM 48.000 zu kürzen ist. 
 

1. Wie hoch ist die von der KG anzusetzende Gewerbesteuerrückstellung unter 
Berücksichtigung dessen, dass die Gewerbeertragsteuer Aufwand ist ? 

 
 

                                 ...........................DM 
 
2. Gemäß § 35 Abs. 1 EStG ist die tarifliche Einkommensteuer der Gesellschafter der 

KG um das 1,8-fache des Gewerbesteuermessbetrags zu vermindern. Geben Sie an, 
wie hoch die den Gesellschaftern der KG wegen der zu zahlenden Gewerbesteuer 
gewährte Steuerermäßigung ist: 

 
 
                                   ..........................DM.  
 

 
 
 

2 

4 
     100.000 

       45.000 

    500 000 x 0,05   x   1,8 = 45.000 
 
   Steuermeßbetrag 

(600.000 DM – GewSt x 0,2 = GewSt  � GewSt    = . .
,

120000 100000
1 2

=  



 - 6 - 

6. Bilanzierung für Fortgeschrittene 
 
Ein Einzelkaufmann betreibt eine Firma zur Vermietung von Baugeräten. Seine Bilanz zum 
31.12.99 hat folgendes Aussehen: 

AKTIVA PASSIVA 
Maschinen  600.000 Eigenkapital p. 1.1.99 170.000  
Bank 150.000 Saldo Einlagen - Entnahmen 20.000  
  Gewinn des Jahres 1999 160.000  
  Eigenkapital zum 31.12.99  350.000 
  Darlehen   400.000 
Summe 750.000 Summe  750.000 
 
Der Kaufmann ist ein Schlamper: Er macht keine Buchführung. 
Er hat aber für das Jahr 2000 folgende Belege: 
 
- Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 420.000 
- diverse Aufwendungen 240.000 
 
Die Erlöse und Aufwendungen sind alle bezahlt worden, also Forderungen und Verbindlich-
keiten bestehen insoweit nicht. 
Die 8% Zinsen für das Darlehen sind über Bank bezahlt. Sie sind in den „diversen 
Aufwendungen“ enthalten. Die Darlehenshöhe hat sich nicht geändert. 
Eines der Baugeräte mit einem Buchwert von 60.000 DM ist in 2000 für DM 80.000 verkauft 
worden. Der Kaufpreis ist auf dem Bankkonto eingegangen. Der aus diesem Verkauf 
stammende Buchgewinn von 20.000 ist in den o.g. Erlösen nicht enthalten. 
Die übrigen Maschinen sind in 2000 mit einem Betrag von DM 80.000 abzuschreiben.  
Das besondere Problem in diesem Fall besteht darin, daß der Kaufmann das Bankkonto 
zugleich auch für sämtliche privaten Zahlungsvorgänge benutzt hat, die demnach als Einlagen 
bzw. Entnahmen zu werten sind. 
Das Bankkonto hat zum 31.12.00 ein Guthaben von DM 80.000. 
 
Stellen Sie den Jahresabschluß zum 31.12.00 auf: 
 
Bilanz zum 31.12.00 

AKTIVA PASSIVA 
Maschinen  600�-60�-80� 460.000 Eigenkapital p. 1.1.00 350.000  
Bank 80.000 Saldo Einlagen - Entnahmen - 330.000  
  Gewinn des Jahres 2000 120.000  
  Eigenkapital zum 31.12.00  140.000 
  Darlehen   400.000 
Summe 540.000 Summe  540.000 
 
GuV 1.1. bis 31.12.00: 
Diverse Aufwendungen 240.000 Erlöse       420.000 
Abschreibungen 80.000 a.o. Ertrag  20.000 
Gewinn 120.000   
Summe 440.000 Summe 440.000 
 
 
  

6 

6 


